
Vorwort zur 15. Auflage

Seit der letzten Auflage haben sich im Bauplanungsrecht, dem Bauord-
nungsrecht, aber auch bei den sonstigen Rechtsgebieten zahlreiche, teil-
weise umfassende Änderungen ergeben.

Im Teil A „Bauplanungsrecht“ stehen im Mittelpunkt die Novellen des
Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung zum einen durch das
Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 4. Januar 2023, mit dem
der Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien erleichtert werden
soll, und zum anderen durch das Gesetz zur Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften
vom 3. Juli 2023, das die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung neu
regelt und der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung dienen
soll.

Im Teil B „Bauordnungsrecht“ sind Schwerpunkte die beiden Novellen
zur Landesbauordnung (LBO) von 2023. Das ist einmal die durch Arti-
kel 3 des „Gesetzes zum Erlass eines Klimaschutz- und Klimawandelan-
passungsgesetzes und zur Verankerung des Klimabelangs in weiteren
Rechtsvorschriften“ vom 7. Februar 2023 erfolgte LBO-Änderung, mit
der der Ausbau von erneuerbaren Energien auf dem Weg hin zu einem
weitgehend klimaneutralen Gebäudebestand unterstützt und die Schaf-
fung von Wohnraum erleichtert werden soll. Das ist des Weiteren die
Änderung der LBO durch das „Gesetz zur Erleichterung des baurechtli-
chen Verfahrens beim Mobilfunknetzausbau“ vom 13. Juni 2023.

Im Teil C „Sonstige Rechtsgebiete“ finden sich die Novellierungen des
Denkmalschutzgesetzes vom 7. Februar 2023, des Naturschutzgesetzes
vom 7. Februar 2023 und des Nachbarrechtsgesetzes vom 6. Dezember
2022.

Das überarbeitete Stichwortverzeichnis rundet das Werk ab.
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Autoren und Verlag freuen sich über Anregungen zu diesem Werk.
Bitte richten Sie diese an:

W. Kohlhammer GmbH
Lektorat Recht und Verwaltung
Heßbrühlstraße 69
70565 Stuttgart
E-Mail: recht@kohlhammer.de

Stuttgart, im August 2023 Volker Hornung
Martin Rist
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